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Erlasse des Bischofs

Art. 122 Heiliges Großes Konzil der  
 Orthodoxen Kirche 

Verehrte, liebe Mitbrüder,

vom 18. bis 27. Juni 2016 wird auf Kreta zum  
ersten Mal in der Neuzeit wieder ein Heiliges  
Großes Konzil der Orthodoxen Kirche zusammen-
kommen. In ökumenischer Verbundenheit bitte 
ich Sie, am Sonntag, 19.06.2016, in allen Gottes- 
diensten im Rahmen der Fürbitten für einen guten 
Verlauf dieses Konzils zu beten. Ich lege Ihnen  
folgendes Gebet vor: 

„Guter Gott,

dein Geist führt die vielfältigen Glieder der einen 
Kirche Jesu Christi auf dem Weg der Ökumene 

immer mehr zur sichtbaren Einheit. 

Wir bitten für die in diesen Tagen auf Kreta zum 
Konzil versammelten Bischöfe der orthodoxen 

Kirche: 

Segne ihre Beratungen, damit sie reiche Frucht 
tragen für ein lebendiges Zeugnis deiner Gegenwart 
in dieser Welt, und die Einheit der Christen fördern.“

Ihr                            
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Art. 123 Regelung für das Verfahren  
 bei Fällen sexuellen Missbrauchs  
 durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 des Bistums Münster

Präambel: 

Das Vorgehen bei Verdacht von sexuellem Miss-
brauch durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des 
Bistums Münster hat zwei Grundsätze zu beachten:

–  Der Anzeige eines sexuellen Missbrauchs ist 
Glauben zu schenken, solange nicht feststeht, 
dass die Beschuldigung unplausibel oder unzu-
treffend ist. 

–  Die beschuldigte Person ist als unschuldig zu 
vermuten, solange nicht erwiesen ist, dass die  
Beschuldigung zutreffend ist (vgl. LL 281).

Die Beachtung dieser Grundsätze kann zur 
Folge haben, dass Maßnahmen gegenüber dem 
mutmaßlichen Opfer und dem Beschuldigten 
scheinbar widersprüchlich sind.2

Funktionsträger:

1. Für das Vorgehen bei Verdacht von sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger durch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kirche bestellt der 
Bischof

– zwei Ansprechpersonen verschiedenen Ge-
schlechts (vgl. LL 4-6), die nicht Mitarbeite-
rin oder Mitarbeiter des Bistums im aktiven 
Dienst sind;

– einen Beraterstab aus Fachleuten der Berei-
che Pastoral, Medizin, Psychologie, Psychi-
atrie, weltliches und kirchliches Recht (vgl. 
LL 7);

– einen Voruntersuchungsführer mit den 
Rechten eines Untersuchungsrichters im 
Sinne des can. 1717 § 3 CIC.

Beschuldigung und Vorprüfung:

2. Jeder Hinweis auf tatsächliche Anhaltspunk-
te für den Verdacht eines sexuellen Miss-
brauchs, der gegen kirchliche Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter des Bistums Münster und der 
ihm zugeordneten Rechtsträger zielt, ist an eine 
der Ansprechpersonen zu richten. Jeder Hin-
weis wird dokumentiert und zentral erfasst.

1 Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbe-
fohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonfe-
renz vom 26.08.2013

2 Zum Vorgehen gegenüber dem mutmaßlichen Opfer siehe unten 
Nrn. 8-9 und 21-23, zum Vorgehen gegen-über dem Beschuldigten 
siehe unten Nrn. 10-13, 19 und 24-26. 

3. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen 
Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minder-
jährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen 
durch Kleriker, Ordensangehörige oder ande-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirch-
lichen Dienst entgegen (siehe Nr. 8 u.9) und 
nehmen eine erste Bewertung der Hinweise auf 
ihre Plausibilität und im Hinblick auf das wei-
tere Vorgehen vor (LL 10). 

4. Jede Beschuldigung wird von der Ansprech-
person dokumentiert und zusammen mit der 
genannten Bewertung an den Ortsordinarius 
weitergeleitet.

5. Die Ansprechperson prüft, ob die Angelegen-
heit in die Zuständigkeit des Bistums Münster 
fällt. Sie informiert den Ordinarius unabhängig 
von Plausibilitätserwägungen (vgl. LL 13).

 Ist das Bistum Münster nicht zuständig, klärt 
die Ansprechperson die tatsächliche Zuständig-
keit unter Beachtung von LL 14-16 und spricht 
eine Empfehlung an den Ordinarius zum weite-
ren Umgang mit der Meldung aus.

6. Bei einer Mitteilung, die einen Verdacht aktuel-
len Missbrauchs zum Inhalt hat, vermittelt die 
Ansprechperson den Kontakt zwischen dem 
Hinweisgeber und den zuständigen Institutio-
nen, sofern dadurch nicht Verdunklungsgefahr 
entsteht.

 Erfolgt der Hinweis gemäß § 8b KAVO ent-
scheidet der Vorgesetzte, wer Anzeige bei der 
staatlichen Ermittlungsbehörde erstattet.

7. Die Ansprechperson nimmt je nach Bedarf auf 
die Sachkunde des Beraterstabs oder einzelner 
Mitglieder Rückgriff. 

Vorgehen gegenüber dem mutmaßlichen Opfer:

8. Die Ansprechperson nimmt Kontakt mit dem 
Hinweisgeber3 auf. Sie hört das mutmaßliche 
Opfer (ggf. seine Eltern oder Personensorge-
berechtigten) an. Das mutmaßliche Opfer hat 
das Recht, eine Person seines Vertrauens hinzu-
zuziehen (LL 17). Zur Anhörung können, falls 
dienlich, Mitglieder des Beraterstabes hinzuge-
zogen werden. Wenn der Beschuldigte ein Kle-
riker ist, nimmt der Voruntersuchungsführer in 
Anwesenheit der Ansprechperson und o.g. Per-
sonen des Beirats die Anhörung gem. Nr. 9 vor,

9.  Die Anhörung des mutmaßlichen Opfers wird 
protokolliert und von allen volljährigen An-
wesenden unterschrieben. Der Ordinarius wird 
über das Ergebnis des Gesprächs informiert.  

3 Unter Hinweisgeber sind je nach Sachverhalt das mutmaßliche Op-
fer oder dritte Personen zu verstehen. 
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Kirchliche Voruntersuchung und Zusammenarbeit 
mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden:

10. Wird eine Beschuldigung gegen einen Kleriker 
gemäß Nr. 3 als plausibel bewertet, entschei-
det der Ordinarius über eine Voruntersuchung 
im Sinne des can. 1717 § 1 CIC und bestellt 
gegebenenfalls einen Voruntersuchungsführer. 
Der Ortsordinarius prüft in Absprache mit den 
staatlichen Strafverfolgungsbehörden, ob be-
reits jetzt einstweilige Maßnahmen in Bezug 
auf den mutmaßlichen Täter im Sinne des can. 
1722 CIC erforderlich sind (vgl. unten Nr. 19).

11. Wenn weder das mutmaßliche Opfer noch der 
Beschuldigte die Gelegenheit genutzt hat, die 
staatlichen Strafverfolgungsbehörden zu infor-
mieren und wenn der Tatbestand einer Straftat 
nach dem StGB wahrscheinlich ist, leitet der 
Ansprechpartner die vorliegenden Informati-
onen, darunter das Ergebnis der Plausibilitäts-
prüfung, an diese Behörden weiter (vgl. LL 29) 
und informiert den Ortsordinarius über diesen 
Schritt.  Ausnahmen regeln die LL 30-31.

12. Solange die staatlichen Behörden in Bezug 
auf den erhobenen Verdacht ermitteln oder ein 
Strafverfahren durchführen, ruhen alle inner-
kirchlichen Verfahren. 

13. Wenn die staatlichen Behörden das Verfahren 
aufgrund erwiesener Unschuld einstellen, wer-
den die innerkirchlichen Verfahren durch ent-
sprechende Dekrete abgeschlossen. Stellen die 
Behörden das Verfahren aus anderen Gründen 
ein (z. B. Beweisprobleme, Verjährung), wird 
das innerkirchliche Verfahren fortgesetzt.

14. Wird das kirchliche Voruntersuchungsverfah-
ren wieder aufgenommen, erhält der Beschul-
digte eine schriftliche Ladung zur Vernehmung. 
Bei der Vernehmung wird dem Beschuldigten 
das entsprechende Dekret zur Kenntnis gege-
ben. Der Ortsordinarius prüft, sofern noch nicht 
geschehen (vgl. Nr.10), ob einstweilige Maß-
nahmen in Bezug auf den mutmaßlichen Täter 
im Sinne des can. 1722 CIC erforderlich sind 
(vgl. unten Nr. 19).

15. Gegenstand der Voruntersuchung ist die kir-
chenrechtliche Strafbarkeit des Beschuldigten 
(Täterschaft, Tatumstände, Vorwerfbarkeit). Es 
erfolgt eine Prüfung der Personalakte und im 
Falle der Beschuldigung eines Klerikers mög-
licher	weiterer	Unterlagen	in	den	bischöflichen	
Archiven unter Beachtung der cann. 489 und 
490 CIC.

16. Im Zuge der Voruntersuchung ist zu klären, 
welche Beweismöglichkeiten gegeben sind und 

ob es weitere Beschuldigungen oder mutmaßli-
che Opfer gibt. 

17. In der Voruntersuchung ist die beschuldigte 
Person zu hören nach Maßgabe von LL 22-28.

Vorgehen nach Abschluss der Voruntersuchung:

18. Nach Abschluss der Voruntersuchung legt der 
Voruntersuchungsführer dem Ordinarius einen 
Bericht über das Ergebnis vor, in dem er die 
festgestellten Sachverhalte darlegt. Dem Be-
richt werden gegebenenfalls das Ergebnis der 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und ein 
forensisch-psychiatrisches Gutachten beige-
fügt. Der Ordinarius kann kirchenrechtliche,  
juristische oder andere Bewertungen einholen. 

19. Hat sich durch die Voruntersuchung der Ver-
dacht eines sexuellen Missbrauchs erhärtet 
und  ist zu erkennen, dass von der beschul-
digten Person eine fortdauernde Gefahr sexu-
ellen Missbrauchs ausgeht, kann der Ordinari-
us – sofern noch nicht geschehen (vgl. Nrn.10 
und 14) - durch begründetes Dekret der Person 
die Ausübung des Dienstes verbieten und das 
Fernbleiben vom Dienstort anordnen. Ferner 
ist zu prüfen, ob mit einstweiligen Maßnahmen 
im  Sinne des can. 1722 CIC Ärgernis vermie-
den, die Freiheit von Zeugen geschützt und die 
Durchführung des Verfahrens gesichert werden 
muss. Der Voruntersuchungsführer gibt dem 
Ordinarius in seinem Bericht eine entsprechen-
de Empfehlung.

20. Besteht keine Besorgnis fortdauernder Gefahr, 
kann der Ordinarius mit der beschuldigten Per-
son vereinbaren, welche Maßnahmen zu ihrem 
eigenen Schutz und zum Schutz betroffener 
Gemeinden dienlich sind (Freistellung vom 
Dienst, Übernahme anderer Dienste, Fernblei-
ben vom Dienstort usw.). 

21. Wenn die Voruntersuchung ergeben hat, dass 
die Beschuldigung nicht völlig haltlos ist, son-
dern ein delictum gravius nach Art. 6 der Nor-
mae de gravioribus delictis wahrscheinlich ist, 
macht der Ordinarius der Glaubenskongregati-
on gemäß Art. 16 Normae Mitteilung über die 
Beschuldigung und das Ergebnis der Vorunter-
suchung.

22. Die Voruntersuchung ist mit einem Dekret ab-
zuschließen.

Sorge um das mutmaßliche Opfer:

23. Dem mutmaßlichen Opfer und seinen Angehö-
rigen werden Hilfen angeboten oder vermittelt. 
Die Hilfsangebote orientieren sich an dem je-
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weiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten ge-
hören seelsorgliche und therapeutische Hilfen. 
Das Opfer kann die Hilfe nichtkirchlicher Ein-
richtungen in Anspruch nehmen. Diese Mög-
lichkeit besteht auch, wenn der Fall verjährt 
oder die beschuldigte Person verstorben ist. 

24. Unabhängig davon können Opfer mit Ab-
schluss der kirchlichen Voruntersuchung „Leis-
tungen in Anerkennung des Leids, das Opfern 
sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde“ über 
den Ortsordinarius beantragen. 

25. Für die Entscheidung über die Gewährung von 
konkreten Hilfen ist der Ordinarius oder der 
von ihm Beauftragte zuständig, für selbststän-
dige kirchliche Einrichtungen der Träger. 

26. Bei der Gewährung von Hilfen für ein Miss-
brauchsopfer ist gegebenenfalls eng mit dem 
zuständigen Jugendamt oder anderen Fachstel-
len zusammenzuarbeiten (vgl. LL 43-45).

Sorge um die beschuldigte Person:

27. Erweist sich die Beschuldigung oder der Ver-
dacht als unbegründet, ist dies nach Abschluss 
der Voruntersuchung durch den Ordinarius zu 
dokumentieren und dem Beschuldigten mitzu-
teilen; die Unterlagen sind zu den Akten zu neh-
men, die nach can. 1719 CIC zu archivieren sind. 

28. Falls die Beschuldigung oder der Verdacht öf-
fentlich geworden sind, stellt der Ordinarius 
den guten Ruf der beschuldigten Person durch 
geeignete Maßnahmen wieder her. 

29. Solange nicht in einem Straf- oder Verwal-
tungsverfahren nach Anweisung der Glaubens-
kongregation ein Schuldspruch erfolgt ist, ist 
die beschuldigte Person entsprechend der Un-
schuldsvermutung zu behandeln in Abwägung 
gegen die Interessen eines geordneten kirchli-
chen Dienstes. Sie ist von Diensten fernzuhal-
ten, die den Verdacht erregen könnten, Gele-
genheit zu sexuellem Missbrauch zu bieten. 

Münster, 18.05.2016 

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof Dr. Felix Genn

Art. 124 Ernennung von Frau Bernadette  
 Böcker-Kock zur Ansprechperson für das  
 Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs

Gemäß Regelung für das Verfahren bei Fällen 
sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bistums Münster ernenne ich

Frau Bernadette Böcker-Kock
aus Coesfeld

mit Wirkung vom 18. Mai 2016 für drei Jahre 
zur Ansprechperson für das Verfahren bei Fällen  
sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bistums Münster.

Ich vertraue darauf, dass Frau Böcker-Kock mit 
Gottes Hilfe ihre Aufgabe erfüllen wird.

Münster, den 18. Mai 2016

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 125 Ernennung von Herrn Bardo  
 Schaffner zur Ansprechperson für das  
 Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs

Gemäß Regelung für das Verfahren bei Fällen 
sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bistums Münster ernenne ich

Herrn Bardo Schaffner
aus Münster

mit Wirkung vom 18. Mai 2016 für drei Jahre 
zur Ansprechperson für das Verfahren bei Fällen  
sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bistums Münster.

Ich vertraue darauf, dass Herr Bardo Schaffner mit 
Gottes Hilfe seine Aufgabe erfüllen wird.

Münster, den 18. Mai 2016

L. S. † Dr. Felix Genn
 Bischof von Münster

Art. 126 Beschluss der Bundeskommission  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e. V.  
 vom 17. März 2016 
 – Änderung der Anlagen 1, 6a, 21a,  
 31 und 32 zu den AVR Eingruppierung 
 von Pflegekräften

I) Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
e. V. hat am 17. März 2016 in Köln folgenden 
Beschluss gefasst:

 Änderung der Anlagen 1, 6a, 21a,  
31 und 32 zu den AVR 

Eingruppierung	von	Pflegelehrkräfte

A. Änderungen in Anlage 1 zu den AVR

 In Abschnitt I Absatz a und Absatz c wird 
jeweils hinter die Angabe „2d“ ein Komma 
und die Angabe „21a“ eingefügt.
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B. Änderungen in Anlage 6a zu den AVR

I. In § 1 Absatz 1 Buchstabe a) wird 
nach der Angabe „Kr 14 bis Kr 9“ ein 
Komma und die Angabe „E 10 bis E 15 
(Anlage 21a zu den AVR)“ eingefügt.

II. § 2 wird wie folgt geändert:

 „Die Stundenvergütungen werden je 
Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe in den 
Anlagen 3, 3a und 21a zu den AVR nach 
folgender Formel ermittelt:

 Regelvergütung bzw. Tabellenentgelt der Stufe 4
 durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit 

* 4,348

C. Änderungen in Anlage 21a zu den AVR – 
Anhang A

 In den Entgeltgruppen 14 und 15 wird die 
Angabe „ab 150“ durch die Angabe „ab 
151“ ersetzt.

D. Änderungen in Anlage 31 zu den AVR – 
Anhang D

I. Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs-
gruppen

 Kr 8 Ziffern 10, 11, 15, 16, 19a und 20,
 Kr 9 Ziffern 9, 10, 13, 13a und 14a,
 Kr 10 Ziffern 7, 7a und 8a und
 Kr 11 Ziffer 6

 werden gestrichen und jeweils durch die 
Würter „(durch Überleitung in Anlage 
21a zu den AVR entfallen)“ ersetzt.

II. 1. In der Vergütungsgruppe Kr 9 
werden

a) in der Ziffer 1 die Zahl „11“ 
durch die Zahl „8“, 

b) in der Ziffer 11 die Zahl „16“ 
durch die Zahl „14“ und 

c) in der Ziffer 14 die Zahl „20“ 
durch die Zahl „19“

 ersetzt.
2. In der Vergütungsgruppe Kr 10 

werden 
a) in der Ziffer 1 die Zahl „10“ 

durch die Zahl „8“, 
b) in der Ziffer 8 die Angabe „Zif-

fern 12 bis 13a“ durch die An-
gabe „Ziffer 12“ und die Angabe 
„der jeweiligen“ durch die An-
gabe „dieser“ und 

c) in der Ziffer 9 die Angabe „Zif-
fern 14a und 15“ durch die An-
gabe „Ziffer 15“ und die Wörter 
„diesen Ziffern“ durch die Wör-
ter „dieser Ziffer“ 

 ersetzt.
3. In der Vergütungsgruppe Kr 11 

werden 
a) in der Ziffer 1 die Angabe „7a“ 

durch die Zahl „6“ ersetzt und
b) in der Ziffer 7 die Angabe „8a 

und“ gestrichen.
4. In der Vergütungsgruppe Kr 12 

wird in der Ziffer 1 die Zahl „6“ 
durch die Zahl „5“ ersetzt.

III. In den Anmerkungen zu den Tätigkeits-
merkmalen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 13 werden die Anmerkungen 
Nr. 22, 24, 26 bis 30 gestrichen und 
jeweils durch das Wort „(entfallen)“ 
ersetzt.

E. Änderungen in Anlage 32 zu den AVR – 
Anhang D
I. Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs-

gruppen
 Kr 8 Ziffern 10, 11, 15, 16, 19a und 20,
 Kr 9 Ziffern 9, 10, 13, 13a und 14a,
 Kr 10 Ziffern 7, 7a und 8a und
 Kr 11 Ziffer 6
 werden gestrichen und jeweils durch die 

Wörter „(durch Überleitung in Anlage 
21a zu den AVR entfallen)“ ersetzt.

II. 1. In der Vergütungsgruppe Kr 9 wer-
den

a) in der Ziffer 1 die Zahl „11“ 
durch die Zahl „8“, 

b) in der Ziffer 11 die Zahl „16“ 
durch die Zahl „14“ und 

c) in der Ziffer 14 die Zahl „20“ 
durch die Zahl „19“ 

 ersetzt.
2. In der Vergütungsgruppe Kr 10 

werden 
a) in der Ziffer 1 die Zahl „10“ 

durch die Zahl „8“, 
b) in der Ziffer 8 die Angabe „Zif-

fern 12 bis 13a“ durch die An-
gabe „Ziffer 12“ und die Angabe 
„der jeweiligen“ durch die An-
gabe „dieser“ und 
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c) in der Ziffer 9 die Angabe „Zif-
fern 14a und 15“ durch die An-
gabe „Ziffer 15“ und die Wörter 
„diesen Ziffern“ durch die Wör-
ter „dieser Ziffer“

 ersetzt.
3. In der Vergütungsgruppe Kr 11 

werden
a) in der Ziffer 1 die Angabe 

„7a“ durch die Zahl „6“ ersetzt 
und  

b) in der Ziffer 7 die Angabe „8a 
und“ gestrichen. 

4. In der Vergütungsgruppe Kr 12 
wird in der Ziffer 1 die Zahl „6“ 
durch die Zahl „5“ ersetzt.

III. In den Anmerkungen zu den Tätigkeits-
merkmalen der Vergütungsgruppen Kr 1 
bis Kr 13 werden die Anmerkungen 
Nr. 22, 24, 26 bis 30 gestrichen und 
jeweils durch das Wort „entfallen“ 
ersetzt.

F. Inkrafttreten 
 Diese Regelung tritt zum 1. April 2016 in 

Kraft.
II)  Den vorstehenden Beschluss setze ich hiermit 

für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 23.05.2016

L. S. † Dr. Felix Genn
  Bischof von Münster

Art. 127 Beschluss der Bundeskommission  
 der Arbeitsrechtlichen Kommission  
 des Deutschen Caritasverbandes e.V.  
 vom 17. März 2016 – 1/2016 
 – Änderung der Anlage 33 zu den AVR 
 Korrektur des Beschlusses vom  
 10. Dezember 2015

I. Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
e. V. hat am 17. März 2016 in Köln folgenden 

Beschuss gefasst:

Änderung der Anlage 33 zu den AVR
Korrektur des Beschlusses 
vom 10. Dezember 2015

 Der Beschluss der Bundeskommission vom 10. 
Dezember 2015 wird wie folgt geändert:

A. Ziffer I Abschnitt A Änderungen in Anlage 
33 wird wie folgt geändert:
1. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 § 11 Abs. 2 Satz 8 wird wie folgt neu ge-
fasst:

 „Abweichend von Satz 6 erreichen Mit-
arbeiter, die nach den Tätigkeitsmerk-
malen des Anhang B dieser Anlage in 
der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppen 1, 
3, 4 oder 5 eingruppiert sind, die Stufe 5 
nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stu-
fe 6 nach acht Jahren in Stufe 5.“

2. Nummer 3 wird wie folgt neu gefasst:

 „In § 11 Abs. 3 wird die Angabe ‚S 6 bis 
S 8‘ durch die Angabe ‚S 6 bis S 8b‘ er-
setzt.“

B. Ziffer I Abschnitt B Änderungen in Anhang 
A der Anlage 33 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 wird unter der Tabelle fol-

gender Satz eingefügt:

 „Die Entgeltgruppe S 8 wird gestrichen.“

2. In Nummer 2 werden die Angabe „S 11,“ 
und in der Tabelle die Zeile mit der Ent-
geltgruppe S 11 gestrichen.

3. Es wird eine neue Nummer 3 mit folgen-
dem Wortlaut eingefügt:

 „In die Tabelle werden zwei neue Ent-
geltgruppen S 11a und S 11b mit fol-
genden mittleren Werten eingefügt (in 
Euro):

S 11b 2715,30 3049,78 3195,64 3563,13 3850,24 4022,50

S 11a 2656,58 2991,07 3136,01 3502,66 3789,76 3962,02

Die Entgeltgruppe S 11 wird gestrichen.“
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4. Es wird eine neue Nummer 4 mit folgen-
dem Wortlaut eingefügt:

 „In den Entgeltgruppen S 5 und S 6 wer-
den die Tabellenwerte gestrichen und 
die Worte ‚nicht besetzt‘ eingefügt.“

C. Ziffer I Abschnitt C Änderungen in Anhang 
B der Anlage 33 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 werden folgende Änderun-

gen vorgenommen:

a) In der Entgeltgruppe S 5 wird das 
Wort „derzeit“ gestrichen.

b) In der Entgeltgruppe S 6 wird der 
bisherige Wortlaut durch die Angabe 
„(nicht besetzt)“ ersetzt.

c) Die Entgeltgruppe S 8 wird gestri-
chen.

d) Die Entgeltgruppe S 11 wird gestri-
chen.

e) Nach der Entgeltgruppe S 10 werden 
zwei neue Entgeltgruppen S 11a und 
S 11b mit folgendem Wortlaut einge-
fügt:

 „S 11a
 Mitarbeiter, die durch ausdrückliche 

Anordnung als ständige Vertreter von 
Leitern von Kindertagesstätten für 
Menschen mit Behinderung im Sinne 
von § 2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten oder von Ta-
gesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX bestellt sind 4, 8 

 S 11b
 Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben 13“

f) Die Entgeltgruppe S 12 Fallgruppe 1 
wird wie folgt gefasst:

 „Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 

Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
Tätigkeiten 11, 13, 28“

g) Die Entgeltgruppe S 14 wird wie folgt 
gefasst:

 „Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit, 
die Entscheidungen zur Vermeidung 
der Gefährdung des Kindeswohls 
treffen und in Zusammenarbeit mit 
dem Familiengericht bzw. Vormund-
schaftsgericht Maßnahmen einleiten, 
welche zur Gefahrenabwehr erfor-
derlich sind, oder mit gleichwertigen 
Tätigkeiten, die für die Entschei-
dung zur zwangsweisen Unterbrin-
gung von Menschen mit psychischen 
Krankheiten erforderlich sind (z.B. 
Sozialpsychiatrischer Dienst der ört-
lichen Stellen der Städte, Gemeinden 
und Landkreise) 12, 13“

h) Die Entgeltgruppe S 15 Fallgruppe 7 
wird wie folgt gefasst:

 „Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 
12 heraushebt 13“

i) Die Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 
wird wie folgt gefasst:

 „Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
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mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 
S 12 heraushebt 13“

j) Die Entgeltgruppe S 18 Fallgruppe 2 
wird wie folgt gefasst:

 „Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
mit staatlicher Anerkennung sowie 
Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und – soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorge-
sehen – mit staatlicher Anerkennung 
mit jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Mitarbeiter, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit 
sich durch das Maß der damit verbun-
denen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 
heraushebt 13“ 

2) In Nummer 2 werden folgende Änderun-
gen vorgenommen: 

a) In Buchstabe a) werden die Wörter 
„und je Erziehungsheim“ gestrichen.

b) Hinter Buchstabe d) wird ein neuer 
Buchstabe e) mit folgendem Wortlaut 
eingefügt:

 „e) Die Anmerkung Nr. 13 wird wie 
folgt gefasst:

 „1Eine abgeschlossene Hochschul-
bildung liegt vor, wenn von einer 
Hochschule im Sinne des § 1 HRG 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz 
„Fachhochschule“ („FH“), ein ande-
rer nach § 18 HRG gleichwertiger 
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschluss-
prüfung muss in einem Studiengang 
abgelegt worden sein, der seiner-
seits mindestens das Zeugnis der 
Hochschulreife (allgemeine Hoch-
schulreife oder einschlägige fachge-

bundene Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschul-
zugangsberechtigung als Zugangs-
voraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern – ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungsse-
mester o.Ä. - vorschreibt. 3Der Ba-
chelorstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt 
sind Abschlüsse in akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Be-
rufsakademien. 5Ein Abschluss an 
einer ausländischen Hochschule gilt 
als abgeschlossene Hochschulbil-
dung, wenn er von der zuständigen 
staatlichen Anerkennungsstelle als 
dem deutschen Hochschulabschluss 
gleichwertig anerkannt wurde.““

D. In Ziffer I Abschnitt D Anhang F zur Anlage 
33 wird § 2 Abs. 1 wie folgt geändert: 
1. In der rechten Spalte der Tabelle wird die 

Angabe „S 9 Fallgruppe 5“ wie folgt ge-
ändert: „S 9 Fallgruppe 5**“

2. Am Ende der Tabelle wird folgende neue 
Zeile eingefügt:

S 11 S 11b

3. Am Ende des Absatzes wird folgender 
Text eingefügt:

„**Mitarbeiter, die bereits mindestens vier 
Jahre in Stufe 4 zurückgelegt haben, 
steigen unmittelbar in Stufe 5 auf, Mit-
arbeiter, die bereits mindestens fünf Jah-
re in Stufe 5 zurückgelegt haben, steigen 
unmittelbar in die Stufe 6 auf. Ansprü-
che für die Vergangenheit entstehen 
nicht, überschießende Stufenlaufzeiten 
finden	keine	Berücksichtigung.“

II. Inkrafttreten

 Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2016 in 
Kraft.

III. Den vorstehenden Beschluss setze ich hiermit 
für das Bistum Münster in Kraft.

Münster, den 23.05.2016

  † Dr. Felix Genn
  Bischof von Münster
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 128 Satzungsänderung des Caritas- 
 verbandes für das Dekanat Bocholt e.V.

Die in der Delegiertenversammlung des Verban-
des am 20. April 2016 beschlossene Neufassung der 
Satzung zum 1. Januar 2017 wird nachfolgend neu 
bekannt gemacht:

Satzung des Caritasverbandes  
für das Dekanat Bocholt e.V.

Präambel
Die Caritas ist eine Lebens- und Wesensäußerung 

der katholischen Kirche und gehört wie der Gottes-
dienst und die Verkündigung zum Lebensvollzug 
der Kirche. 

Der Auftrag der Caritas besteht darin, Menschen 
in ihrer Würde zu schützen, sie in ihren jeweiligen 
Lebensumständen und Notlagen zu unterstützen, 
das solidarische Zusammenleben zu fördern und 
sich für ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden einzusetzen. Dabei richtet sie sich an den 
Grundprinzipien der katholischen Soziallehre aus, 
der Subsidiarität, der Personalität und der Solidari-
tät, die im Hinblick auf das biblische Menschenbild 
formuliert sind. Ihre vorrangige Option gilt den Ar-
men und Benachteiligten.

Der Caritasverband für das Dekanat Bocholt e. V. 
handelt als Teil der Kirche und trägt durch sein Wir-
ken zur Glaubwürdigkeit der kirchlichen Verkündi-
gung in der Öffentlichkeit bei. Der Caritasverband 
für das Dekanat Bocholt e. V. steht unter dem Schutz 
und der Aufsicht des Bischofs von Münster. In dem 
Verband sind alle der Caritas der katholischen Kir-
che dienenden Organisationen im Verantwortungs-
bereich des Caritasverbandes Bocholt e. V., die 
sich an den Auftrag der Kirche gebunden wissen, 
institutionell zusammengefasst - unbeschadet ihrer 
Rechtsform. 

Der Caritasverband fördert die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit aller caritativen Organisationen in 
seinem Verbandsbereich.

§ 1 
Name, Stellung, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Caritasverband 
für das Dekanat Bocholt e.V.“.

(2) Er ist die vom Bischof von Münster anerkann-
te Zusammenfassung und Repräsentation der 
katholischen caritativen Organisationen inner-
halb seines Verantwortungsbereichs. Er unter-

steht dem Schutz und der Aufsicht des Bischofs 
von Münster. Er wendet die Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse an.

(3) Der Verband umfasst das Dekanat Bocholt. 

(4) Der Verband ist eine Gliederung des Caritasver-
bandes für die Diözese Münster e. V. und als 
solches Mitglied des Deutschen Caritasverban-
des e. V. Er ist Verband der Freien Wohlfahrts-
pflege.

(5) Der Verband ist unter der Nummer 2276 in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Coesfeld ein-
getragen.

(6) Der Sitz des Verbandes ist Bocholt.

(7) Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalen-
derjahr.

§ 2  
Gemeinnützigkeit

(1) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige, kirchliche und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verband ist selbstlos tätig und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Mittel des Verbandes dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Verbandes fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile 
und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Verbandes. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder	bei	Auflösung	des	Verbandes	für	ihre	Mit-
gliedschaft keinerlei Entschädigung.

§ 3 Organisation
(1) Der Verband umfasst 

1. alle im Verbandsbereich bestehenden Pfar-
reien einschließlich ihrer caritativen Grup-
pen und caritativen Zusammenschlüsse,

2. alle im Verbandsbereich bestehenden ört-
lichen Gliederungen der dem Deutschen 
Caritasverband e. V. angeschlossenen aner-
kannten zentralen katholischen caritativen 
Fachverbände und Vereinigungen, 
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3. alle katholisch-caritativen Träger und Ein-
richtungen im Verbandsbereich, die sich in 
Satzung und/oder Praxis caritativen Aufga-
ben widmen, einschließlich der caritativ tä-
tigen Orden. 

(2) Die in Absatz (1) genannten Verbände, Träger 
und Einrichtungen üben ihre satzungsgemäßen 
Tätigkeiten selbständig aus.

§ 4  
Zweck und Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband widmet sich Aufgaben sozia-
ler und caritativer Hilfen in Staat, Kirche und 
Gesellschaft. Er fördert die Werke der Caritas 
unter Beachtung der Grundsätze der Persona-
lität, Solidarität und Subsidiarität. Er wird als 
Verband	der	Freien	Wohlfahrtspflege	tätig	und	
arbeitet mit den anderen Verbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege	zusammen.	Der	Verband	för-
dert unter anderem das Wohlfahrtswesen in sei-
nem Verbandsbereich.

(2) Er soll insbesondere in seinem Bereich:

1. die Werke der Caritas planmäßig fördern, 
das Zusammenwirken aller auf dem Gebie-
te der Caritas tätigen Personen und Einrich-
tungen herbeiführen und in der öffentlichen 
Sozial- und Jugendhilfe mitwirken,

2. die Belange der Caritas überall, wo es not-
wendig erscheint, vertreten und die Zu-
sammenarbeit mit Behörden und sonstigen 
öffentlichen	 Organen	 pflegen	 und	 sicher-
stellen,

3.  in anderen Organisationen mitwirken, so-
weit Aufgaben sozialer und caritativer Hil-
fe berührt werden,

4. caritative Aktionen und Werke im Zusam-
menwirken mit den caritativen Fachver-
bänden und Vereinigungen durchführen,

5. Rechtsträger von sozialen und caritativen 
Einrichtungen überpfarrlicher Art werden, 
soweit das erforderlich ist; dazu gehö-
ren unter anderem Tageseinrichtungen für 
Kinder, Jugendhilfeeinrichtungen, Ein-
richtungen der ambulanten und stationären 
Altenhilfe oder der Behindertenhilfe, der 
Suchthilfe oder auch der Erziehungshilfe. 

6. eigenständige juristische Personen zur Er-
füllung caritativer Aufgaben gründen oder 
sich an ihnen beteiligen, soweit das erfor-
derlich ist.

7. Er unterstützt Menschen in Not.

8. Er greift Problemlagen auf und erarbeitet 
Lösungen auch im Rahmen von Projekten.

9. Er versteht sich als Anwalt und Partner Be-
nachteiligter, deren Anliegen und Nöten er 
Gehör verschafft. Er vertritt die Interessen 
der notleidenden Menschen und nimmt 
Einfluss	auf	die	Willens-	und	Meinungsbil-
dung in Staat, Kirche und Gesellschaft.

10. Er informiert die Öffentlichkeit über seine 
Arbeit, die Aktivitäten der Caritas sowie 
Probleme im sozialen Bereich und fördert 
das soziale Bewusstsein in der Gesellschaft.

11. Er gestaltet die soziale Arbeit verantwort-
lich mit.

12.	Er	 macht	 das	 Spezifische	 des	 kirchlichen	
Auftrags der Caritas nach innen und außen 
bewusst und vertritt es glaubwürdig und 
engagiert.

13. Er wirkt in Gremien der Kirche mit.

14. Er setzt sich für die Belange der Caritas 
ein. Er vertritt die Interessen der Dienste 
und Einrichtungen der Mitglieder. Hier-
zu arbeitet er mit Behörden und sonstigen 
öffentlichen Organen sowie anderen Wohl-
fahrtsverbänden zusammen.

15. Er wirkt in den Organen und den Ausschüs-
sen des Diözesancaritasverbandes mit. 

16. Er trägt Sorge für eine innerverbandliche 
Kommunikation und bewirkt dadurch die 
Vernetzung und Willensbildung in den 
satzungsgemäßen Organen des Verbandes 
sowie die Koordination und auch das Zu-
sammenwirken der Mitglieder in seinem 
Einzugsgebiet. Insoweit gehört es auch zu 
seinen Aufgaben, Anregungen der Mitglie-
der aufzunehmen und bei der Aufgaben-
wahrnehmung zu beachten.

17. Er fördert das ehrenamtliche/freiwillige 
und soziale Engagement und stiftet damit 
gesellschaftliche Solidarität.

18. Er trägt zur Gewinnung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bei der Aufgabener-
füllung	bei	und	 trägt	 für	deren	Qualifizie-
rung durch Aus-, Fort- und Weiterbildung 
Sorge.

19. Er weckt das Interesse für soziale Berufe.

20. Er wirkt bei Aktionen und Werken von 
diözesaner Bedeutung, insbesondere bei  
außerordentlichen Notständen mit.
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(3) Um das Zusammenwirken aller auf dem Gebiet 
der Caritas tätigen katholischen Träger herbei-
zuführen, richtet er einen Koordinierungsaus-
schuss ein.

§ 5 
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Verbandes sind

1. die Pfarreien in seinem Verbandsbereich als 
geborene Mitglieder,

2. natürliche Personen, die an der Erfüllung 
des Auftrags der Caritas der katholischen 
Kirche mitwirken (persönliche Mitglieder),

3. juristische Personen, die nach ihrer Satzung 
und Tätigkeit im Verbandsbereich Aufgaben 
der Caritas erfüllen (korporative Mitglie-
der). Sie müssen als gemeinnützig, mildtätig 
bzw. kirchlich im Sinne der §§ 52 bis 54 der 
Abgabenordnung anerkannt sein.

4. die persönlichen Mitglieder der juristischen 
Personen zu § 5 Absatz (1) Ziffer 3.

(2)	 Die	korporativen	Mitglieder	sind	verpflichtet

1. eine Tätigkeit im Sinne der Caritas der 
katholischen Kirche auszuüben,

2. die „Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 
in der jeweils gültigen Fassung rechtsver-
bindlich zu übernehmen,

3. sich der Aufsicht des Bischofs von Münster 
oder der für sie zuständigen kirchlichen Auf-
sicht zu unterstellen,

4. keine Mitgliedschaft in einem nicht zur Ca-
ritas gehörenden Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege	zu	erwerben	oder	aufrecht	
zu erhalten.

(3) Die Mitglieder des Verbandes sind gleichzeitig 
Mitglieder des Caritasverbandes für die Diö-
zese Münster e. V. und des Deutschen Caritas-
verbandes e. V.

§ 6  
Aufnahme, Austritt und Ausschluss  

von Mitgliedern
(1) Über die Aufnahme der persönlichen Mitglie-

der nach § 5 Absatz (1) Ziffer 2 entscheidet der 
Vorstand auf schriftlichen Antrag. Der Antrag 
kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt wer-
den.

(2) Korporative Mitglieder erwerben ihre Mit-
gliedschaft durch Anerkennung als katholischer 
caritativ tätiger Träger durch den Bischof von 
Münster.

(3) Die Aufnahme eines korporativen Mitglieds, 
das seinen Sitz außerhalb des Verbandsberei-
ches hat, bedarf der Zustimmung des Caritas-
verbandes für die Diözese Münster e. V. Bei 
überdiözesan tätigen korporativen Mitgliedern 
ist die über den Caritasverband für die Diözese 
Münster e. V. einzuholende Zustimmung des 
Deutschen Caritasverbandes e. V. erforderlich.

(4) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Sie er-
lischt 

1. bei persönlichen Mitgliedern gemäß § 5 Ab-
satz (1) Ziffer 2 durch schriftliche Austritts-
erklärung gegenüber dem Vorstand, die zum 
Jahresende wirksam wird, 

2. durch den Tod eines Mitglieds,

3. bei juristischen Personen durch Verlust der 
Rechtsfähigkeit,

4. durch Ausschluss eines Mitglieds wegen 
eines die Zwecke oder das Ansehen des 
Verbandes schädigenden Verhaltens sowie 
wegen grober Verstöße gegen kirchliche 
Grundsätze.

(5) Über den Ausschluss eines persönlichen Mit-
glieds nach § 5 Absatz (1) Ziffer 2 entscheidet 
der Caritasrat auf Antrag des Vorstandes. Aus-
geschlossenen Mitgliedern steht das Recht auf 
Widerspruch bei der Delegiertenversammlung 
zu, die in ihrer nächsten Sitzung endgültig ent-
scheidet. Der Widerspruch ist innerhalb einer 
Frist von einem Monat beim Caritasrat einzule-
gen.

§ 7  
Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern können im Rahmen einer 
von der Delegiertenversammlung zu verabschie-
denden Beitragsordnung Beiträge erhoben werden. 
Die Beitragsordnung ist vom Caritasverband für die 
Diözese Münster e. V. zu genehmigen.

§ 8  
Versammlung der persönlichen Mitglieder

(1) Die persönlichen Mitglieder nach § 5 Absatz 
(1) Ziffer 2 werden jährlich zu einer Versamm-
lung eingeladen.

(2) Den Vorsitz hat der Vorstand.

(3) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere 
folgende Rechte:

1. Information über wichtige sozial-caritative 
Themen und die Arbeit des Caritasverban-
des,
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2. Wahl der Delegierten in die Delegiertenver-
sammlung des Caritasverbandes,

3. Empfehlungen an die Delegiertenversamm-
lung des Caritasverbandes zu richten.

§ 9  
Organe des Verbandes

(1) Organe des Verbandes sind

a)  die Delegiertenversammlung 
b) der Caritasrat 
c) der Vorstand 

(2) Die beim Caritasverband für das Dekanat 
Bocholt angestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können nicht stimmberechtigte Mitglie-
der in den Organen des Verbandes sein, sofern 
diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 

§ 10  
Delegiertenversammlung 

(1) Die Delegiertenversammlung setzt sich zusam-
men aus 

a) den von den Pfarreien entsandten Delegier-
ten. Die Anzahl der Delegierten wird auf der 
Grundlage der Katholikenzahl entsprechend 
dem nachfolgenden Schlüssel: 

 bis unter 4.000 Katholiken 2 Delegierte
 bis unter 8.000 Katholiken 3 Delegierte
 bis unter 12.000 Katholiken 4 Delegierte
 bis unter 16.000 Katholiken 5 Delegierte
 bis unter 20.000 Katholiken 6 Delegierte
 in den Pfarreien ermittelt

b) den von der Mitgliederversammlung nach  8 
gewählten Delegierten. Die Mitgliederver-
sammlung entsendet entsprechend dem fol-
genden Schlüssel ihre Delegierten:

 Für die ersten 50 Mitglieder werden 5 Dele-
gierte entsandt, für jede 10 weitere Mitglie-
der erhöht sich die Zahl der Delegierten um 
einen weiteren Delegierten,

c) je einer/einem Delegierten der im Verbands-
gebiet tätigen Fachverbände, 

d) je einer oder einem von jedem korporativen 
Mitglied entsandten Delegierten, 

e) den Mitgliedern des Vorstandes, 

f)  dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Caritasrates.

(2)  Die Amtsdauer der Delegiertenversammlung 
beträgt sechs Jahre. Nachdelegation für die je-
weils restliche Amtsdauer ist möglich. 

(3)  Die Delegiertenversammlung kann beratende 
Mitglieder hinzuziehen. 

(4)  Bei Delegierten, die aufgrund ihrer hauptamt-
lichen Tätigkeit gemäß Absatz (1) Mitglied 
der Delegiertenversammlung geworden sind, 
endet die Mitgliedschaft mit dem Ausscheiden 
aus der hauptamtlichen Tätigkeit. Für die rest-
liche Amtszeit wird eine Nachfolgerin oder ein 
Nachfolger entsandt.

§ 11 Aufgaben und Zuständigkeiten  
der Delegiertenversammlung 

(1) Der Delegiertenversammlung obliegt 

a) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des  
Caritasrates, 

b) die Beratung und Entscheidung über Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung und über die 
Wahrnehmung der Aufgaben des Verbandes, 

c) der Erlass der Beitragsordnung gemäß § 7, 

d) die Entgegennahme der Information über 
den vom Caritasrat festgestellten Jahresab-
schluss,

e) die Entgegennahme und Beratung des  
Tätigkeitsberichts des Vorstandes mit der 
Stellungnahme des Caritasrates und des  
Tätigkeitsberichts des Caritasrates, 

f) die Entlastung des Caritasrates,

g) die Entgegennahme der Information über 
den Bericht über den Jahresabschluss, die 
Bilanz und die Prüfberichte aller juristischen 
Personen, an denen der Caritasverband als 
Mitgesellschafter beteiligt ist, 

h) die Beschlussfassung über Satzungsände-
rungen	und	die	Auflösung	des	Verbandes,	

i) die Wahl der Delegierten für die Delegier-
tenversammlung des Caritasverbandes für 
die Diözese Münster.

(2) Die Einzelheiten über die Wahlen gemäß Ab-
satz (1) Buchstabe a) und b) bestimmt eine 
Wahlordnung.

§ 12 Sitzungen und Beschlüsse  
der Delegiertenversammlung

(1)  Die ordentliche Delegiertenversammlung ist 
jährlich abzuhalten.

(2)  Eine außerordentliche Delegiertenversamm-
lung wird vom Vorstand einberufen, wenn das 
Verbandsinteresse es erfordert oder wenn we-
nigstens ein Viertel der Mitglieder der Delegier-
tenversammlung die Einberufung schriftlich 
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unter Angabe der Gründe und der gewünschten 
Tagesordnung beim Vorstand beantragen.

(3)  Die Einberufung der ordentlichen und außer-
ordentlichen Delegiertenversammlung erfolgt 
vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung 
durch Rundschreiben. Die Einladungsfrist für 
die ordentliche Delegiertenversammlung be-
trägt zwei Wochen und für die außerordentliche 
Delegiertenversammlung eine Woche. 

(4)  Anträge zu Fragen, die nicht auf der Tagesord-
nung stehen, sind schriftlich mit einer Frist von 
einer Woche vor der Delegiertenversammlung 
beim Vorstand einzureichen. Über ihre Behand-
lung entscheidet die Delegiertenversammlung.

(5)  Die Delegiertenversammlung wird vom Vor-
stand geleitet. Sie ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
fähig und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Lei-
ters der Delegiertenversammlung.

(6) Der Vorstand hat kein Stimmrecht zu den Be-
schlussfassungen zu § 11 Abs. 1, Buchstabe a) 
und f). Der Caritasrat hat kein Stimmrecht zu  
§ 11, Abs. 1 Buchstabe f).

(7) Über das Ergebnis der Delegiertenversamm-
lung ist unverzüglich eine Niederschrift an-
zufertigen, die die vorschriftsmäßige Ladung, 
die Zahl der Erschienenen, die Tagesordnung 
und die Beschlüsse enthalten muss. Die Nie-
derschrift ist vom Leiter der Versammlung und 
einem Verbandsmitglied zu unterzeichnen.

§ 13  
Caritasrat 

(1) Der Caritasrat hat mindestens drei und höchs-
tens sieben Mitglieder. Ein Mitglied des  
Caritasrates soll Seelsorger sein. 

(2) Die Mitglieder des Caritasrates werden von der 
Delegiertenversammlung für eine Amtszeit von 
sechs Jahren gewählt. Nachwahl für die rest- 
liche Amtszeit ist möglich. 

(3) Bei der ersten Wahl des Caritasrates im An-
schluss an die Inkraftsetzung dieser Neufas-
sung der Satzung des Caritasverbandes Bocholt 
werden drei der sieben zu wählenden Caritas-
ratsmitglieder lediglich für einen Zeitraum von 
drei Jahren gewählt. Bei der Wahl ist festzuhal-
ten, welche drei Caritasratsmitglieder dies sind. 
Die Festlegung erfolgt durch Losentscheid, 
sofern keine andere Regelung getroffen wird. 
Die drei übrigen Mitglieder werden für sechs 

Jahre gewählt. Wenn die Amtszeit der auf drei 
Jahre gewählten Caritasratsmitglieder zu Ende 
geht, werden die drei Caritasratspositionen ab 
diesem Zeitpunkt für sechs Jahre neu gewählt. 

(4) Der Caritasrat kann bis zu zwei weitere ge-
eignete Personen kooptieren, soweit nicht die 
maximale Mitgliederzahl nach Absatz (1) über-
schritten wird. 

(5) Die/der Vorsitzende und die/der stellvertreten-
de Vorsitzende des Caritasrates werden vom 
Caritasrat aus seiner Mitte gewählt. Mit der 
Wahl werden sie Mitglieder der Delegierten-
versammlung. 

(6) Die beim Caritasverband e. V. angestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht 
Mitglied des Caritasrates werden. 

(7) Dem Caritasrat können bis zu einem Drittel 
auch solche katholischen Personen angehören, 
die nicht Mitglied der Delegiertenversammlung 
sind. 

(8) Die Mitglieder des Caritasrates sollen unab-
hängig sein. Bei der Zusammensetzung des  
Caritasrates ist darauf zu achten, dass Interes-
senkonflikte	möglichst	ausgeschlossen	sind.	

(9) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen bera-
tend an den Sitzungen des Caritasrates teil; es 
sei denn, der Caritasrat bestimmt hinsichtlich 
der Teilnahme im Einzelfall etwas anderes. 
Sollte ein Mitglied des Caritasrates in den Vor-
stand gewählt werden, scheidet das betreffende 
Mitglied aus dem Caritasrat aus. 

(10) Die Mitglieder des Caritasrates sollen bei Be-
ginn der Amtszeit das 67. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. 

§ 14  
Aufgaben und Zuständigkeiten des Caritasrates 

(1) Der Caritasrat hat den Vorstand zu überwachen. 
Maßnahmen der Geschäftsführung können dem 
Caritasrat nicht übertragen werden. 

(2) Zu den Aufgaben gehören im Einzelnen

1. die Wahl, Anstellung und Abwahl der Vor-
standsmitglieder sowie die Festlegung der 
Vergütung sowie von Zuwendungen an die-
se,

2. die Einsetzung einer Auswahlkommission 
für die Wahl des Vorstandes,

3. die Beratung und Kontrolle des Vorstandes 
und die zu diesem Zweck erforderliche An-
forderung der Information über Angelegen-
heiten des Verbandes,
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4. die Entgegennahme des Tätigkeits- und Fi-
nanzberichtes des Vorstandes,

5. die Feststellung des Jahresabschlusses,

6. die Entlastung des Vorstandes,

7. die Auswahl des Prüfers, die Entschei-
dung über Art und Umfang der jährlichen 
Rechnungsprüfung, die Festlegung der 
Prüfungsaufträge und die Entgegennahme 
des Berichts über die Prüfung des Jahresab-
schlusses,

8. die Genehmigung des vom Vorstand be-
schlossenen Wirtschaftsplanes,

9. die Entscheidung über (Aus-)Gründungen 
von oder Beteiligung des Caritasverban-
des an juristischen Personen. Im Falle der 
(Aus-)Gründung von oder Beteiligung an 
juristischen Personen obliegt dem Caritas-
rat die Wahl von entsprechenden Vertretern 
in die Gremien der juristischen Personen, 
wobei die Trennung zwischen Aufsicht und 
Leitung gewährleistet werden muss.

10. der Beschluss einer Geschäftsordnung für 
den Vorstand,

11. der Beschluss von Grundsätzen und Richt-
linien für die Leitung der Verbandsge-
schäftsstelle und der Einrichtungen des 
Verbandes durch den Vorstand,

12. Die Erstellung eines eigenen Tätigkeitsbe-
richts.

(3) Die Mitglieder des Caritasrates können eine 
Erstattung der nachgewiesenen angemessenen 
Auslagen erhalten.

§ 15  
Sitzungen und Beschlüsse des Caritasrates

(1) Der Caritasrat wird von seiner/seinem Vorsit-
zenden nach Bedarf einberufen. Die Einberu-
fungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. 
Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Anga-
be der Tagesordnung. 

(2) Er tagt mindestens viermal im Jahr. 

(3) Er ist auf schriftlichen Antrag eines Drittels sei-
ner Mitglieder einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen des Caritasrates werden von der/
dem Vorsitzenden des Caritasrates, bei ihrer/
seiner Verhinderung von der/dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden geleitet. 

(5) Anträge, die nicht auf der Tagesordnung ste-
hen, sind schriftlich mit einer Frist von einer 

Woche vor der Sitzung des Caritasrates bei der 
oder dem Vorsitzenden des Caritasrates einzu-
reichen. Über ihre Behandlung entscheidet der 
Caritasrat. 

(6) Der Caritasrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden des Caritasrates, 
in ihrer/seiner Abwesenheit die Stimme der/des 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

(7) Bei Beschlussunfähigkeit ist die/der Vorsitzen-
de	des	Caritasrates	verpflichtet,	 innerhalb	von	
zwei Wochen den Caritasrat zu einer zweiten 
Sitzung mit der gleichen Tagesordnung ein-
zuberufen. In dieser Sitzung ist der Caritasrat 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 
Einladung hinzuweisen. 

(8) Über die Beschlüsse des Caritasrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die wenigstens die 
gefassten Beschlüsse enthalten muss. Sie ist 
von der Protokoll führenden Person und dem/
der Vorsitzenden des Caritasrates/seiner Stell-
vertretung zu unterzeichnen. 

§ 16  
Vorstand

(1) Der Vorstand des Verbandes besteht aus zwei 
gleichberechtigten Mitgliedern. Die Mitglieder 
des Vorstandes müssen der katholischen Kirche 
angehören.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Caritasrat 
gewählt und vom Bischof von Münster bestä-
tigt. Der Caritasrat legt eine/n Sprecher/in des 
Vorstandes fest.

(3) Eine vom Caritasrat eingesetzte Auswahlkom-
mission benennt je Vorstandsamt mindestens 
einen Kandidaten. Die Kandidatenliste wird 
über den Caritasverband für die Diözese Müns-
ter e. V. dem Bischof von Münster zur Bestä-
tigung vorgelegt. Nach der Bestätigung wählt 
der Caritasrat je Vorstandsamt das jeweilige 
Vorstandsmitglied. Das Wahlergebnis wird dem 
Bischof bekannt gegeben. 

(4) Der Caritasrat kann nach vorheriger Beteiligung 
des Caritasverbandes für die Diözese Münster 
e. V. und nach Zustimmung durch den Bischof 
einzelne Mitglieder des Vorstands abwählen.

(5) Der Caritasrat, vertreten durch seine Vorsitzen-
de/seinen Vorsitzenden, schließt Organverträge 
mit den Vorstandsmitgliedern ab und vertritt 
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den Verband in allen die Vorstandsmitglieder 
betreffenden Angelegenheiten, insbesondere 
bezüglich der vertraglichen Regelungen.

(6) Die Tätigkeit als Vorstandsmitglied endet spätes-
tens mit Eintritt des gesetzlichen Rentenalters.

(7) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit einen 
angemessene Vergütung erhalten, über deren 
Höhe der Caritasrat entscheidet (§14 Abs. 2 
Ziffer 1 dieser Satzung).

§ 17  
Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes

(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßga-
be der von den Verbandsorganen festgelegten 
Grundsätze und Richtlinien in Übereinstim-
mung mit staatlichen und kirchlichen Rechts-
vorschriften und der Verbandssatzung. Er hat 
das	Recht	und	die	Pflicht,	das	zur	Erfüllung	der	
Verbandsaufgaben Erforderliche zu veranlas-
sen und durchzuführen und ist für die laufenden 
Geschäfte und die Ausführung der Beschlüsse 
der Verbandsorgane verantwortlich. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere

1. die Vorbereitung und Durchführung der 
Beschlüsse des Caritasrates und der Dele-
giertenversammlung,

2. die Erstellung und Vorlage des Tätigkeits- 
und Finanzberichtes, des Wirtschaftsplans 
und des Jahresabschlusses an den Caritas-
rat,

3. die Aufnahme von Mitgliedern nach § 5 
Absatz (1) Ziffer 2 und die Mitwirkung 
beim Ausschluss von Mitgliedern, die Si-
cherung, Fort- und Weiterentwicklung der 
christlichen Identität des Verbandes,

4. die Wahrnehmung der Beziehung des Ver-
bandes zu den caritativen Einrichtungen 
und Organisationen des Verbandsbereichs, 
zum Diözesancaritasverband und zu den 
örtlichen Fachverbänden,

5. die Mitteilung der Ergebnisse der gemäß 
§ 14 Absatz (2) Ziffer 14 und § 16 Absatz  
durchzuführenden Wahlen an den Caritas-
verband für die Diözese Münster e. V..

6. Der Vorstand trägt Sorge für die seelsorg-
liche Begleitung des Verbandes und seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

7. Der Vorstand stellt dem Caritasrat sowie 
eventuell gebildeten Ausschüssen und 
Kommissionen alle für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben notwendigen Informationen 
und Unterlagen zur Verfügung.

8. Die Mitglieder des Vorstandes tragen ge-
meinsam die Verantwortung für die sat-
zungsgemäße Erfüllung der Verbandsauf-
gaben. 

9. In einer vom Caritasrat zu beschließenden 
Geschäftsordnung kann die Aufteilung der 
Gesamtgeschäftsführungsbefugnis des Vor-
standes auf einzelne Ressorts vorgesehen 
werden.

10. In wirtschaftlichen Angelegenheiten hat 
der Vorstand die Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes zu wahren. Der Vorstand 
ist zur Einrichtung eines der Größe des 
Verbandes entsprechenden Risikofrüher-
kennungs- und -überwachungssystems ver-
pflichtet.

11.	Er	nimmt	die	Rechte	und	Pflichten	des	Ver-
bandes als Arbeitgeber im Sinne arbeits- 
und sozialrechtlicher Vorschriften wahr 
und ist Dienstvorgesetzter aller im Verband 
Beschäftigten.

(3) Der Vorstand hat den Caritasrat über alle we-
sentlichen Angelegenheiten des Verbandes zeit-
nah zu informieren. Im Übrigen ist aus sons-
tigen wichtigen Anlässen unverzüglich eine 
Berichterstattung vorzunehmen. Als wichtiger 
Anlass ist auch ein dem Vorstand bekannt ge-
wordener geschäftlicher Vorgang bei einem 
verbundenen Unternehmen anzusehen, der für 
die Lage des Verbandes von erheblichem Ein-
fluss	sein	kann.

(4)	 Der	 Vorstand	 ist	 verpflichtet,	 den	 geprüften	
Jahresabschluss mit dem Geschäftsbericht spä-
testens bis zum 30.09. des Folgejahres dem 
Caritasrat vorzulegen. Das gleiche gilt für die 
Abschlüsse der verbundenen Unternehmen.

§ 18  
Vertretung des Verbandes

Der Verband wird im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB 
durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten.

§ 19 
Geschäftsordnung für den Vorstand

(1) Der Vorstand arbeitet im Rahmen der vom Cari-
tasrat zu verabschiedenden Geschäftsordnung. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn we-
nigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. Näheres zur Zusammenarbeit, zu 
Sitzungen und Aufgabenverteilung wird in der 
Geschäftsordnung des Vorstandes geregelt.
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(3) Über die wesentlichen Inhalte der Sitzungen 
und über gefasste Beschlüsse ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die von der Sprecherin/
dem Sprecher zu unterzeichnen und allen Mit-
gliedern des Vorstands zuzuleiten und von die-
sen gegenzuzeichnen ist.

§ 20 
Geheimhaltungspflicht

Die Mitglieder von Caritasrat und Vorstand haben 
über alle Angelegenheiten des Verbandes, die ihnen 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Ver-
band bekannt geworden sind, Stillschweigen zu be-
wahren,	soweit	sie	diese	nicht	im	Rahmen	pflichtge-
mäßer Ausübung ihrer Tätigkeit offenbaren müssen. 
Die	Schweigepflicht	dauert	auch	nach	Beendigung	
ihrer Tätigkeit für den Verband fort.

§ 21  
Schlichtungsverfahren

(1) Im Fall von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 
des Verbandes sowie zwischen den Mitgliedern 
und dem Verband ist ein Schlichtungsverfahren 
durchzuführen.

(2) Das Schlichtungsverfahren wird eingeleitet 
durch Anrufung des Vorstandes des Caritasver-
bandes für die Diözese Münster e. V. seitens des 
Verbandes oder eines beteiligten Mitglieds.

(3) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des 
Verbandes sollte der Vorstand soweit wie mög-
lich eine Einigung herbeiführen. Wenn eine 
Einigung innerhalb einer angemessenen Frist 
nicht zustande kommt oder von Anfang an aus-
sichtslos erscheint, legt der Vorstand die Ange-
legenheit dem Vorstand des Caritasverbandes 
für die Diözese Münster e. V. mit der Bitte um 
Schlichtung vor.

§ 22   
Zustimmungsvorbehalt

Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des Bischofs von Münster, wobei die Zu-
stimmung über den Caritasverband für die Diözese 
Münster e.V. einzuholen ist:

1. Erwerb, Belastung, Veräußerung und Aufgabe 
von Grundeigentum und sonstiger Rechte an 
Grundstücken,

2. Aufnahme von Darlehen in einem Wert von 
100.000,00 Euro oder darüber, wobei dann, 
wenn mehrere Darlehen für denselben Zweck 
aufgenommen werden, diese zur Bestimmung 
des Gegenstandswertes zusammengefasst wer-
den,

3. Übernahme von Bürgschaften,

4. die Ausgliederung von Teilbereichen verband-
licher Caritasarbeit durch die Bildung neuer 
Rechtsträger, insbesondere durch die Gründung 
von Gesellschaften,

5. die konstitutive Mitwirkung bei anderen 
Rechtsträgern, insbesondere durch die Über-
nahme von Gesellschaftsanteilen.

§ 23 
Teilnahme an Sitzungen der Organe

Der Vorsitzende des Caritasverbandes für die Diö-
zese Münster e. V. oder ein von ihm Beauftragter 
kann an den Sitzungen der Verbandsorgane beratend 
teilnehmen.

§ 24 
Satzungsänderungen	und	Auflösung	 

des Verbandes
Eine	Änderung	der	Satzung	und	die	Auflösung	des	

Verbandes können nur von einer zu diesem Zweck 
einberufenen Delegiertenversammlung beschlossen 
werden. Der Beschluss über eine Satzungsänderung 
und	über	die	Auflösung	des	Verbandes	bedarf	einer	
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglie-
der und zu seiner Rechtswirksamkeit der Genehmi-
gung des Bischofs von Münster.

§ 25 
Vermögensanfall	bei	Auflösung	oder	Aufhebung	

des Verbandes
Bei	 Auflösung	 oder	 Aufhebung	 des	 Verbandes	

oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Caritasverband 
für die Diözese Münster e. V., ersatzweise an das 
Bistum Münster, das es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu 
verwenden haben.

§ 26 
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch 
den Bischof von Münster und nach Eintragung ins 
Amtsregister zum 1. Mai 2017 in Kraft.

Vz.: 110-VER 49287/2015

Art. 129 Veröffentlichung freier Stellen  
 für Priester und Pastoralreferentinnen/ 
 Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind 
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu 
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen eben-
falls im Internet unter ‚www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe’.	 Hier	 finden	 Sie	 auch	 einen	
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekun-
den können.  
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Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe: 

- Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Tel.: 0251/ 
495-247, E-Mail: koeppen@bistum-muenster.de

-		Offizialatsrat	 Msgr.	 Bernd	 Winter,	 Tel.:	 04441/	
872-281, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de

Stellen für Pastoralreferenten/innen

Kreisdekanat Borken Auskunft
Dekanat Bocholt Bocholt

St. Josef
Leitender Pfarrer: Andreas Hagemann

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Stadtdekanat Münster Auskunft
Dekanat Münster Münster-Süd

St. Joseph 
Leitender Pfarrer Dr. Stefan Rau

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Dekanat Münster Münster
St. Nikolaus
Leitender Pfarrer: Stadtdechant Jörg Hagemann

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Kreisdekanat Wesel Auskunft
Dekanat Dinslaken Duisburg-Walsum

St. Dionysius
Leitender Pfarrer: Werner Knoor
Schwerpunkt: Caritas/Flüchtlingsarbeit

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

AZ: HA 500 1.6.16

Art. 130 Personalveränderungen

A k i n s e l o y i n ,  Clement, Dr., zum 1. Juni 2016 
bis zum Ablauf des 31. Mai 2019 Pastor mit dem 
Titel Pfarrer in Visbek St. Vitus. 

B	ü	s	c	h	e	 r	 ,	 	 	Schwester	M.	 Josefine	OSF,	zum	
1. Juli 2016 Pastorale Mitarbeiterin in Löningen St. 
Vitus als Krankenhausseelsorgerin in der St. Anna 
Klinik in Löningen. 

D r e e s ,   Eckehard, zum 1. August 2016 Ständiger 
Diakon in Friesoythe St. Marien. 

H a a k e ,   Dagmar, zum 1. Januar 2017 Pastoralre-
ferentin in Löningen St. Vitus. 

M a t h e w ,   P. Alex, bis zum 20. August 2016 
Kaplan in Nordenham St. Willehad, zum 21. August 
2016 Kaplan in Emstek St. Margaretha. 

S i b b e l ,   Christoph, Pfarrer in Oldenburg St. 
Josef, für die Zeit vom 1. Juni 2016 bis zum 31. Mai 
2022 Dechant im Dekanat Oldenburg. 
Ernennungen der Neupriester:

B r u n e ,   Joachim, zum Kaplan in Recklinghausen 
Propsteigemeinde St. Peter. 

E b b i n g ,   Ebbo, zum Kaplan in Straelen St. Peter 
und Paul. 

- Karl Render, Tel.: 0251/495-545, E-Mail: ren-
der@bistum-muenster.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

E g g e r ,   Bernd, zum Kaplan in Emsdetten St. 
Pankratius. 

F r y e ,   Sebastian, zum Kaplan in Ibbenbüren Ss. 
Mauritius – Maria Magdalena. 

H a g e d o r n ,   Jonas, zum Kaplan in Coesfeld 
Anna Katharina. 

H e n d r i x ,   Christoph, zum Kaplan in Damme 
St. Viktor.  

M e y e r ,   Ralf, zum Kaplan in Greven St. Marti-
nus. 

S c h w e r h o f f ,   Christoph, zum Kaplan in Ke-
velaer St. Marien. 

W i n t e r ,   Ute Marita, zum 1. Mai 2016 Pastoral-
referentin Oldenburg St. Willehad als Seelsorgerin 
in der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) Ol-
denburg

Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

J u h á s ,   Peter, Dr., Subsidiar (25 %) in St. Cle-
mens Hiltrup-Amelsbüren in Münster, mit Ablauf 
des	30.	Juni	2016	entpflichtet	und	Tätigkeit	im	Bis-
tum Münster beendet. 

AZ: HA 500 1.6.16
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Art. 131 Satzungsänderung der Stitung  
 St. Pius-Stift zu Cloppenburg

Präambel
Das St. Pius – Stift zu Cloppenburg wurde im Jah-

re 1947 durch den damaligen Kaplan (Pfarrer) Alois 
von Hammel, Bethen, als katholisch milde Stiftung 
mit der Aufgabe zur Einrichtung und Unterhaltung 
eines	Alters-	 und	 Pflegeheimes	 oder	 eines	Alters-
krankenhauses gegründet.

Durch Beschluss des Präsidenten des Niedersäch-
sischen Verwaltungsbezirks Oldenburg wurde die 
Stiftung am 19. Mai 1947 gemäß § 80 BGB geneh-
migt.

Die kirchenoberliche Genehmigung erfolgte am 
23.	 Mai	 1947	 durch	 das	 Bischöflich	Münstersche	
Offizialat	in	Vechta.

§ 1

Name, Rechtsfähigkeit, Sitz
1. Die Stiftung führt den Namen

St. Pius - Stift
2. Sie ist eine kirchliche Stiftung des bürgerlichen 

Rechts.

3. Der Sitz der Stiftung ist Cloppenburg

4. Die Stiftung soll Mitglied des Landescaritas-
verbandes für Oldenburg e.V. in Vechta sein.

5. Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck und Vermögen
1. Zwecke der Stiftung sind die Förderung der Al-

tenhilfe (§52 Abs. 2 Nr. 4 AO), des Wohlfahrts-
wesens (§52 Abs. 2 Nr. 9 AO), der Bildung (§52 
Abs. 2 Nr. 7 AO), die Förderung des öffentli-
chen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
Gesundheitspflege	(§	52	Abs.	2	Nr.	3	AO)	so-
wie die Verfolgung mildtätiger Zwecke im Sin-
ne des § 53 AO (Unterstützung von Personen, 
die auf Hilfe anderer angewiesen sind).

2. Die Satzungszwecke werden verwirklicht 
durch die Unterhaltung von Altenheimen und 
Altenwohnungen,	 dem	Betrieb	 von	Altenpfle-
geschulen,	 von	 Tagespflegeeinrichtungen	 und	
von Sozialstationen sowie die Unterstützung 
von Personen, die auf die Hilfe anderer Perso-
nen angewiesen sind.

3. Die Stiftung kann ferner unter Beachtung der 
Vorschriften der Abgabenordnung für steuer-
begünstige Körperschaften alle Geschäfte ein-
gehen und Maßnahmen durchführen, die der 
Erreichung oder Förderung der Stiftungszwe-
cke dienen. Insbesondere darf sie im Rahmen 
dieser Zwecke auch Gesellschaften und weitere 
Einrichtungen gründen, betreiben oder sich an 
ihnen beteiligen.

4. Das Stiftungsvermögen besteht im Wesentli-
chen aus dem in Cloppenburg auf folgenden 
Grundstücken 

 Flur 27, Flurstück 149/8 
 zur Größe von 2 m² 
 Flur 27, Flurstück 149/33 
 zur Größe von 85 m²
 Flur 27, Flurstück 149/35 
 zur Größe von 165 m²
 Flur 27, Flurstück 149/37 
 zur Größe von 241 m²
 Flur 27, Flurstück 149/38 
 zur Größe von 43 m²
 Flur 27, Flurstück 149/40 
 zur Größe von 16 m²
 Flur 27, Flurstück 149/42 
 zur Größe von  230 m²
 Flur 28, Flurstück 7/9 
 zur Größe von 5.729 m²
 Flur 28, Flurstück 8/1 
 zur Größe von  10 m²
 Flur 28, Flurstück 16/6 
 zur Größe von  21 m² 

 gelegenem Altenheim „St. Pius – Stift“. Abzüg-
lich der darauf ruhenden Verbindlichkeiten.

§ 3
Steuerbegünstigte Zwecke

1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Kura-
toriumsmitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Stiftung.

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflich Münsterschen offizialates in Vechta
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4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden.

5. Die Mitglieder des Stiftungsrates haben An-
spruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 
Darüber hinaus ist eine angemessene pauscha-
le Vergütung für den Arbeits- und Zeitaufwand 
(Tätigkeitsvergütung) der Mitglieder des Ku-
ratoriums im Rahmen der gesetzlichen Ehren-
amtspauschale oder vergleichbarer Nachfolge-
regelungen zulässig.

§ 4
Organe der Stiftung

1. Organe der Stiftung sind:

-  der Stiftungsvorstand, 
- der Stiftungsrat.

2. Die Mitgliedschaft in einem dieser Stiftungsor-
gane schließt die Mitgliedschaft in dem anderen 
Stiftungsorgan aus.

3. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und die 
Mitglieder des Stiftungsrates sollen der katholi-
schen Kirche angehören.

 Ein Mitglied, das nicht der katholischen Kir-
che angehört, muss einer Kirche angehören, die 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Niedersachsen e. V. ist. 

4. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind in 
der	Regel	hauptberuflich	tätig.

5. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und die 
Mitglieder	des	Stiftungsrates	sind	verpflichtet,	
über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach 
vertraulich oder als solche ausdrücklich be-
zeichnet worden sind, dauernd, auch nach Aus-
scheiden aus dem Amt, Verschwiegenheit zu 
bewahren.

§ 5
Stiftungsvorstand

1. Der Stiftungsvorstand besteht aus bis zu zwei 
Mitgliedern.

 Ihre Amtszeit soll in der Regel befristet sein. 

 Die Mitglieder des Stiftungsvorstands werden 
vom Stiftungsrat berufen. Sie bedürfen der Be-
stätigung	des	Bischöflich	Münsterschen	Offizi-
alates.

 Wiederberufung ist zulässig. 

 Der Stiftungsvorstand hat im Rahmen der Stif-
tungsgesetze und dieser Satzung den Willen des 

Stifters und den Stiftungszweck so wirksam 
wie möglich zu erfüllen und die kirchliche Ziel-
setzung der Stiftung zu wahren.

2. Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der 
Stiftung und leitet die Einrichtungen. Er ver-
waltet die Stiftung und das Stiftungsvermögen 
in eigener Verantwortung.

 Die Aufgaben des Stiftungsvorstandes sind ins-
besondere die:

1. gewissenhafte, sparsame und auf Mehrung 
gerichtete Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens und der sonstigen Mittel,

2. Führung von Büchern nach den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Buchführung, und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses,

3. jährliche Aufstellung eines Berichtes zur 
wirtschaftlichen Lage und über die Arbeit 
der Stiftung an den Stiftungsrat,

4. Vorbereitungen der Sitzungen des Stiftungs-
rates,

5. Ausführung der Beschlüsse des Stiftungsra-
tes,

6. Öffentlichkeitsarbeit.
3. Der Stiftungsvorstand ist zugleich Dienstvorge-

setzter aller angestellten Mitarbeiter und nimmt 
ihnen	gegenüber	die	Rechte	und	Pflichten	eines	
Arbeitgebers wahr. 

4. Die besonderen Aufgaben des Stiftungsvor-
standes und die genaue Aufgabenverteilung 
zwischen den Vorstandsmitgliedern können im 
Rahmen einer Geschäftsordnung für den Stif-
tungsvorstand geregelt werden.

§ 6
Vertretung der Stiftung

1. Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung ge-
richtlich und außergerichtlich gemäß §§ 86 
i.V.m. 26 BGB.

2. Sofern zwei Vorstandsmitglieder berufen sind, 
wird die Stiftung jeweils durch beide Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertreten. Jedem 
Vorstandsmitglied kann auf Beschluss des Stif-
tungsrates auch Alleinvertretungsmacht erteilt 
werden. 

 Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, ist er 
stets allein vertretungsberechtigt.

3. Jedes Mitglied des Stiftungsvorstandes kann 
durch Beschluss des Stiftungsrates von den Be-
schränkungen des § 181 BGB für ein konkretes 
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Rechtsgeschäft oder partiell für Rechtsgeschäf-
te mit anderen gemeinnützigen Körperschaften 
befreit werden. 

§ 7
Stiftungsrat

1. Der Stiftungsrat besteht aus 3 bis 5 sachkundi-
gen Personen.

 Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre.

2. Die Mitglieder des ersten Stiftungsrates sind 
die Mitglieder des gegenwärtigen Kuratoriums 
und	 bedürfen	 der	Bestätigung	 des	Bischöflich	
Münsterschen	Offizialates.

 Danach werden seine Mitglieder vom Bischöf-
lich	Münsterschen	Offizialat	auf	Vorschlag	des	
Vorsitzenden des Stiftungsrates nach Beratung 
im Stiftungsrat berufen. Wiederberufung ist zu-
lässig.

3. Der Vorsitzende des Stiftungsrates soll der je-
weilige Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. 
Andreas in Cloppenburg sein. Der Pfarrer ist 
berechtigt, nicht nur den Vorsitz, sondern auch 
die Mitgliedschaft im Stiftungsrat auf eine an-
dere Person katholischen Bekenntnisses zu 
übertragen. Die Übertragung bedarf in jedem 
Fall	 der	Genehmigung	 des	Bischöflich	Müns-
terschen	Offizialates.	

 Überträgt der Pfarrer nur den Vorsitz im Stif-
tungsrat, bleibt er einfaches Mitglied des Stif-
tungsrates.

 Bei der Besetzung des Stiftungsrates ist darauf 
zu achten, dass in jedem Fall ein Priester Mit-
glied des Stiftungsrates ist. Grundsätzlich darf 
in pastoralen und ethischen Fragen nicht gegen 
den Willen des Priesters entschieden werden.

 Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsra-
tes.

4. Ist nach Ablauf der Amtszeit der Mitglieder des 
Stiftungsrates eine Berufung neuer Stiftungs-
ratsmitglieder noch nicht erfolgt, so bleiben die 
bisherigen Mitglieder im Amt bis zur Berufung 
der neuen Mitglieder des Stiftungsrates.

5. Die Mitglieder des Stiftungsrates können vom 
Bischöflich	 Münsterschen	 Offizialat	 jederzeit	
aus wichtigem Grund abberufen werden. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere in einer 
groben	 Pflichtverletzung	 des	 Stiftungsratsmit-
gliedes oder darin, dass ein Mitglied des Stif-
tungsrates zur ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung nicht mehr in der Lage ist. Das betreffende 

Mitglied des Stiftungsrates soll vorher angehört 
werden.

6. Mitglieder des Stiftungsrates sollen mit Vollen-
dung des 75. Lebensjahres ausscheiden.

§ 8
Rechte	und	Pflichten	des	Stiftungsrates

1. Der Stiftungsrat berät, unterstützt und über-
wacht den Stiftungsvorstand bei seiner Arbeit 
im Rahmen der Satzung, um den Willen des 
Stifters so wirksam wie möglich zu erfüllen. 
Der Stiftungsrat ist zuständig für Grundsat-
zentscheidungen und für alle ihm durch diese 
Satzung zugewiesenen Aufgaben. Dazu gehört 
auch die Wahrung der kirchlichen Grundaus-
richtung der Stiftung.

2. Der Stiftungsrat beteiligt sich nicht am opera-
tiven Geschäft und greift nicht unmittelbar in 
die Führung der laufenden Geschäfte ein. Seine 
Aufgaben sind insbesondere:

a) Feststellung des Jahresabschlusses,
b) Beschlussfassung über die Verwendung der 

Erträge des Stiftungsvermögens und der 
sonstigen Einkünfte der Stiftung auf Vor-
schlag des Stiftungsvorstandes,

c) Wahl und Beauftragung eines Wirtschafts-
prüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft als Abschlussprüfer,

d) Feststellung des zu Beginn des Wirtschafts-
jahres aufgestellten Wirtschafts-, Investi-
tions- und Stellenplanes,

e) Berufung und Abberufung der Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes sowie Abschluss, 
Änderung und Kündigung ihrer Dienstver-
träge oder besonderer Vereinbarungen,

f) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die 
der Stiftung gegen Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes zustehen,

g) Entlastung des Stiftungsvorstandes,
h) Verabschiedung und Änderung einer Ge-

schäftsordnung für den Stiftungsvorstand,
i) Vornahme von Änderungen der Satzung,
j)	 Die	 Beschlussfassung	 über	 die	Auflösung,	

die Zusammenlegung oder Zulegung der 
Stiftung mit einer anderen steuerbegünstig-
ten Stiftung gemäß der nachfolgenden Vor-
schriften.

3. Der Stiftungsrat berät und beschließt ferner 
vom Stiftungsvorstand vorgelegte Fragen und 
Angelegenheiten. Das Nähere kann in einer 
Geschäftsordnung für den Stiftungsvorstand 
geregelt werden.
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4. Bei Abschluss von Anstellungsverträgen mit 
Mitgliedern des Stiftungsvorstandes gemäß 
Abs. (2) e) sowie bei Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen nach Abs. (2) f) und bei der 
Beauftragung des Abschlussprüfers nach Abs. 
(2) c) wird die Stiftung durch den Vorsitzenden 
des Stiftungsrates – im Verhinderungsfall durch 
seinen Stellvertreter – vertreten.

5. Der Einwilligung des Stiftungsrates bedürfen 
insbesondere folgende Rechtsgeschäfte des 
Stiftungsvorstandes:

a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten,

b)	Gründung	und	Auflösung	von	Gesellschaf-
ten sowie Erwerb und Veräußerung von Be-
teiligungen daran,

c) Gründung und Übernahme neuer sowie 
Schließung,	 Umstrukturierung	 oder	 Auflö-
sung bestehender Einrichtungen der Stif-
tung,

d) Aufnahme und Gewährung von Darlehen 
ab einer in der Geschäftsordnung für den 
Stiftungsvorstand festzulegenden Höhe, so-
weit diese nicht bereits im Wirtschaftsplan 
enthalten sind, sowie Abgabe von Garantie-
erklärungen und Übernahme von Fremdver-
pflichtungen,

e) Baumaßnahmen und Investitionen ab einer 
in der Geschäftsordnung für den Stiftungs-
vorstand festzulegenden Höhe, soweit diese 
nicht bereits im Wirtschaftsplan nebst Inves-
titions- und Stellenplan enthalten sind,

f) Abschluss, Änderung und Beendigung von 
Dienst- und Arbeitsverträgen mit Mitar-
beitern in leitender Stellung, insbesondere 
leitenden Ärzten, Verwaltungs-, Heim- und 
Pflegedienstleitern,

g) Die Vornahme von derivativen Finanzge-
schäften oder anderer Geschäfte, die mit 
einem besonderen Risiko verbunden sind,

h) Der Erwerb nicht mündelsicherer Wertpa-
piere (§ 1807 BGB). Dies gilt nicht für verz-
insliche Bankforderungen gegen ein Kre-
ditinstitut mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland,

i) Gewährung von Krediten an Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter,

j) sonstige nach der Geschäftsordnung für den 
Stiftungsvorstand	 zustimmungspflichtigen	
Rechtsgeschäften.

6. In Einzelfällen dürfen unaufschiebbare Ge-
schäfte der vorgenannten Art durch den Vor-
stand auch ohne Zustimmung des Stiftungsrates 
vorgenommen werden, sofern die / der Vorsit-
zende oder - falls dieser Verhindert ist - die / 
der stellv. Vorsitzende des Verwaltungsrates zu-
stimmen. Jedoch ist dem Verwaltungsrat hierü-
ber unverzüglich zu berichten.

7. Der Stiftungsrat kann seine Zustimmung zu be-
stimmten Arten von Geschäften allgemein im 
Voraus, auch im Rahmen einer Geschäftsord-
nung gem. § 8 Abs. 3 Satz 2, erteilen.

8. Der Vorsitzende des Stiftungsrates oder ein 
vom Stiftungsrat beauftragtes Mitglied kann 
sich jederzeit vom Stiftungsvorstand über alle 
Angelegenheiten der Stiftung unterrichten las-
sen. Dies kann auch durch Einsichtnahme in die 
Bücher und Prüfung der Kassenführung – ggfs. 
auch	durch	Sachverständige,	die	einer	berufli-
chen	Schweigepflicht	unterliegen	–	geschehen.	
Anschließend ist der Stiftungsrat darüber zu in-
formieren.

§ 9
Beschlussfassung des Stiftungsrates

1. Zu den Sitzungen des Stiftungsrates lädt der 
Vorsitzende oder im Falle der Verhinderung der 
Stellvertreter mit einer Frist von mindestens ei-
ner Woche unter Mitteilung der Tagesordnung 
schriftlich ein.

 Bei eilbedürftigen Entscheidungen kann auf die 
Einhaltung der Ladungsfrist verzichtet werden, 
wenn kein Mitglied des Stiftungsrates dem wi-
derspricht.

2. Der Stiftungsrat tagt nach Bedarf, jedoch min-
destens zweimal jährlich.

 Der Stiftungsrat muss ferner unverzüglich 
einberufen werden, wenn es von mehr als der 
Hälfte seiner Mitglieder unter Angabe des zu 
beratenden Gegenstandes schriftlich bei dem 
Vorsitzenden des Stiftungsrates beantragt wird. 

3. Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ord-
nungsgemäß einberufen wurde und mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende des Stiftungsrates oder sein Stellver-
treter, anwesend sind.

4. Ist der Stiftungsrat nicht beschlussfähig im Sin-
ne von Abs. (3) so hat der Vorsitzende des Stif-
tungsrates – im Verhinderungsfall sein Stell-
vertreter – unverzüglich eine neue Sitzung mit 
derselben Tagesordnung und einer Ladungsfrist 
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von 7 Tagen auf einen Zeitpunkt einzuberufen, 
der längstens vier Wochen später liegen darf.

5. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
Stimmen der Anwesenden gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende des 
Stiftungsrates.

6. Beschlüsse, die weder eine der genehmigungs-
pflichtigen	 Rechtsgeschäfte	 der	 Satzung	 bzw.	
der Genehmigungsvorbehalte nach der kirchli-
chen Stiftungsordnung noch eine Änderung der 
Satzung	oder	die	Auflösung	der	Stiftung	betref-
fen, können im schriftlichen bzw. fernmünd-
lichen Verfahren, per Telefax oder auch auf 
sonstigem Wege elektronischer Kommunikati-
on (z. B. per E-Mail) gefasst werden, wenn alle 
Mitglieder des Stiftungsrates diesem Verfahren 
zustimmen.

7. Über die Sitzungen des Stiftungsrates sind Er-
gebnisprotokolle anzufertigen. Sie sind vom 
Vorsitzenden oder im Falle der Verhinderung 
vom Stellvertreter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern des Stif-
tungsrates nach der Sitzung in Kopie zuzulei-
ten.

8. An den Sitzungen nehmen die Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes ohne Stimmrecht teil, so-
fern der Stiftungsrat im Einzelfall deren Teil-
nahme nicht ausschließt.

§ 10
Aufsicht und Grundordnung

1. Die Stiftung unterliegt der kirchlichen Stif-
tungsaufsicht	 des	 Bischöflich	 Münsterschen	
Offizialats.

 Die Bestimmungen der Kirchlichen Stiftungs-
ordnung für den oldenburgischen Teil der Diö-
zese Münster (KiStiftO), insbesondere die darin 
enthaltenen Genehmigungsvorbehalte, sind zu 
beachten. 

2. Die Stiftung wendet die Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse in der im Amtsblatt des 
Bistum Münster veröffentlichen jeweiligen 
Fassung an. 

§ 11

Auflösung
Wenn die Stiftung aufgelöst bzw. die Erfüllung 

des Stiftungszweckes unmöglich werden sollte, fällt 
das	Vermögen	an	das	Bischöflich	Münstersche	Of-
fizialat	 in	Vechta,	das	dieses	 zu	den	 in	§	2	Abs.	1	
genannten Zweck zu verwenden hat.

§ 12

Inkrafttreten
Diese Stiftungssatzung tritt nach Bekanntgabe 

der Anerkennung durch die kirchliche Stiftungsauf-
sichtsbehörde in Kraft.

Cloppenburg, den 09.03.2016

 gez. E. Sassen
 Vorsitzender des Kuratoriums

 gez.Dr. R. Behnes
 stellv. Vors. des Kuratoriums

 gez.B. Dorissen
 Mitglied des Kuratoriums

 gez.B. Strickmann
 Dechant
 Mitglied des Kuratoriums

 gez.A. Möller
 Mitglied des Kuratoriums

Art. 132 Kirchenoberliche Genehmigung

Die am 09.03.2016 beschlossene Satzungsände-
rung der Stiftung St. Pius-Stift zu Cloppenburg wird 
hiermit kirchenoberlich genehmigt.

Vechta, 8. April 2016

L. S. † gez. Heinrich Timmerevers
	 Bischöflicher	Offizial	
 und Weihbischof
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Bekanntmachung des Verbandes der Diözesen Deutschlands

Art. 133 Neunzehnte Änderung der  
 Satzung der Kirchlichen Zusatz- 
 versorgungskasse des Verbandes  
 der Diözesen Deutschlands -
  Änderung der Durchführungsvorschriften  
 zu § 54 Abs. 2 der Satzung der Kirchlichen  
 Zusatzversorgungskasse des Verbandes  
 der Diözesen Deutschlands

„Wir weisen auf die Neunzehnte Änderung der 
Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands hin, die 
im Amtsblatt des Erzbistums Köln 2016, Stück 6, 
Nr. 454 veröffentlicht worden sind.“

„Wir weisen auf die Änderung der Durchfüh-
rungsvorschriften zu § 54 Abs. 2 der Satzung der 
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes 
der Diözesen Deutschlands hin, die im Amtsblatt 
des Erzbistums Köln 2016, Stück 6, Nr. 455 veröf-
fentlicht worden sind.“

AZ: 611 2.6.16
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